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Karl-Heinz Jelinek, Idastr. 37, 51069 Köln 

 

An die  

Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft 

Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen 

 

      
 

    AG Rhein.-Westf. Lepidopterologen 

    Karl-Heinz Jelinek

 

 

            Idastr. 37 

            51069 Köln 

 

 

 

 
 

                 

              Tel.: 0221-82823742 

            E-Mail: Karl-Heinz.Jelinek@gmx.de 
  

   

         15. Juli 2024 
 

 

Einladung zur Mitgliederversammlung und Jahrestagung 
 
 

Liebe Vereinsmitglieder, 
 
der Vorstand lädt alle sehr herzlich zu unserer diesjährigen Mitgliederversammlung ein. 
 
Termin:  Samstag, 3. August 2024, 10:00 Uhr 
Ort:  Biologische Station im Rhein-Sieg-Kreis, Robert-Rösgen-Platz 1, 
  53783 Eitorf – https://www.biostation-rhein-sieg.de/  

Die Biologische Station liegt direkt am Bahnhof und ist mit den S-Bahn-Linien S12 und 
S19 sowie mit dem Regionalexpress RE9 erreichbar. Auf der anderen Seite der Gleise 
gibt es große kostenfreie Parkplätze. Die Anfahrt mit dem Auto ist auf der Internetseite 
beschrieben. 
 
Als Tagesordnung sind folgende Punkte vorgesehen: 

1. Begrüßung, Ehrengedenken unserer Verstorbenen 
und Ehrung langjähriger Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft 

2. Genehmigung bzw. Ergänzung der Tagesordnung 
3. Bericht des Vorstandes 

- Geschäftsbericht des Geschäftsführers 
- Kassenbericht des Kassierers 

4. Bericht der Kassenprüfer 
/2 auf der Rückseite 

 
Der Verein ist über die Mitgliedschaft in der LNU ein nach §63 Bundesnaturschutzgesetz anerkannter Naturschutzverband. 

Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt. Beiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar. 

Konto: Sparkasse Krefeld, BLZ 320 500 00, Nr.: 0049 006 711 / BIC Code SPKR DE 33, IBAN DE 09 3205 0000 0049 0067 11 

Informationen zur AG: www.melanargia.de 

ARBEITSGEMEINSCHAFT 
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mit Sitz am Löbbecke-Museum und Aquazoo, Düsseldorf. 
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5. Aussprache zum Bericht des Vorstandes 
6. Entlastung des Vorstandes 
7. Apolloschutzbemühungen und die Konsequenzen für Vereinsaufgaben 
8. Satzungsänderungen mit Beschlussfassung: §4 Abs. 3; §7 Abs. 2; §8 Abs. 1 g) (s.u.) 
9. Neuwahl des Vorstandes gemäß Satzung 
10. Bestätigung des Beirates 
11. Wahl von zwei Kassen- und Rechnungsprüfern 
12. Diskussion Beitragserhöhung 
13. Melanargia-Hefte 
14. Ziele und Aufgaben des Vereins (Diskussion) 
15. Aktivitäten des Vereins in sozialen Medien:  

Ist eine Bündelung der Aktivitäten von verschiedenen Vereinsmitgliedern möglich? 
16. EDV (Datenbanken, Datenaustausch und Internetauftritt) 
17. Fauna 21 – und jetzt? 
18. Verschiedenes 
 

Anträge zur Tagesordnung können gerne an unseren Geschäftsführer geschickt oder auch 
direkt auf der Versammlung vor Eintritt in die Tagesordnung gestellt werden. 

Der Geschäftsbericht wird auf der Homepage der Arbeitsgemeinschaft veröffentlicht. Den 
Kassenbericht stellen wir Ihnen auf Anforderung in Kopie zur Verfügung. 
 
Zu TOP 8 Satzungsänderungen: 
 

derzeit gültige Fassung vorgesehene neue Fassung 

§4 Abs. 3 

Die Mitglieder über achtzehn Jahre haben Sitz 

und Stimme in der Mitgliederversammlung. Die 

Ehrenmitglieder des Vereins sind aktiv und 

passiv wahlberechtigt. 

§4 Abs. 3 

Alle Mitglieder haben Sitz und Stimme in der 

Mitgliederversammlung. Die Ehrenmitglieder 

des Vereins sind aktiv und passiv 

wahlberechtigt. 

  

§7 Abs. 2 

Der Vorsitzende des Vorstandes oder sein 

Vertreter leitet die Versammlung. Aus 

besonderem Anlaß kann der Vorstand eine 

außerordentliche Mitgliederversammlung 

einberufen. Der Vorstand ist zur Einberufung 

verpflichtet, wenn dies von einem Drittel aller 

Mitglieder schriftlich unter Angabe von Gründen 

beantragt wird. 

§7 Abs. 2 

Der Vorsitzende des Vorstandes oder sein 

Vertreter leitet in der Regel die Versammlung; 

bei deren Verhinderung kann ein Mitglied des 

Vorstandes die Mitgliederversammlung leiten. 

Aus besonderem Anlass kann der Vorstand eine 

außerordentliche Mitgliederversammlung 

einberufen. Der Vorstand ist zur Einberufung 

verpflichtet, wenn dies von einem Drittel aller 

Mitglieder schriftlich unter Angabe von Gründen 

beantragt wird. 

  

§8 Abs. 1 g) 

g)  bis zu 5 Beisitzern 

§8 Abs. 1 g) und h) 

g)  dem Administrator für Vereins-Internetseiten 

h)  bis zu 5 Beisitzern 
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Darüber hinaus sollen einige redaktionelle Änderungen vorgenommen werden wie die 
Aktualisierung der Rechtschreibung und Entfernung unnötiger Leerzeichen. 

Der vollständige Text der aktuell gültigen Satzung befindet sich zum Download auf unserer 
Internetseite unter „Verein und Vorstand“:  
https://www.ag-rh-w-lepidopterologen.de/wir/satzung/  

 
 
Statt der Jahrestagung bieten wir dieses Mal am Nachmittag Exkursionen an. Zur Auswahl 
stehen ab etwa 14 Uhr folgende Ziele: 
 

1. Zu den Habitaten der Ameisenbläulinge Phengaris nausithous und teleius im Siegtal 
2. Zu zwei kleinen ehemaligen Steinbrüchen 
3. Wanderrunde „Wildwiesenweg“ durch ein typisches Mittelgebirgstal, 

Wald und Obstwiesen, mit Ausblick und Wiesenknopf, 5,6 km 
 
Am Abend ist die Möglichkeit zum Lichtfang vorsehen. 
 
 
Das Mittagessen planen wir in der Station zu organisieren, um den Zeitrahmen nicht zu 
sprengen. 
 
 
Wer wegen des Lichtfangs übernachten möchte, findet von großen Hotels bis zu Pensionen 
und Campingplatz viele Möglichkeiten in Eitorf: 
https://eitorf-erleben.de/gastgeber/unterkuenfte/  
und weitere aller Kategorien etwa in Hennef. 
 
 
Änderungen vorbehalten! 

 

Wir freuen uns über Ihr/Euer Kommen! 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
gez. Dr. Wolfgang Vorbrüggen   gez. Karl-Heinz Jelinek 
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